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Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde zum Beweis der darin vorgebrachten Umstände die (nochmalige)

persönliche Einvernahme beantragt, wird festgestellt, dass in der Beschwerde nicht angeführt wird, was bei einer

solchen - inzwischen schon wiederholt stattgefundenen persönlichen Einvernahme n- konkret an

entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt noch hervorkommen hätte können, insbesondere,

womit sie die Unglaubwürdigkeit ihres Vorbringens aufzuklären beabsichtige. So argumentiert auch der

Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass schon in der Beschwerde darzulegen ist, was seine

ergänzende Einvernahme an diesen Widersprüchen hätte ändern können bzw. welche wesentlichen Umstände

(Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären. (zB. VwGH 4.7.1994, 94/19/0337). Wird dies unterlassen, so

besteht keine Verp9ichtung zur neuerlichen Einvernahme, da damit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung, der sich

der Asylgerichtshof anschließt, nicht substantiiert entgegen getreten wird.

Schlagworte

Beschwer, Beweiswürdigung, Glaubwürdigkeit

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/80110
http://www.asylgh.gv.at
file:///

	RS AsylGH Erkenntnis 2008/11/18 E12 311685-1/2008
	JUSLINE Entscheidung


